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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Vollstreckungsentscheid in einer Zivilsache
mit Fr. 30'000.-- übersteigendem Streitwert; die Beschwerde in Zivilsachen steht
grundsätzlich offen ( Art. 72 Abs. 1, Art. 74 Abs. 1 lit. b, Art. 75 Abs. 1 und Art. 90 BGG ).

E. 2
In der Beschwerde vom 28. April 2017 bringt die Beschwerdeführerin zur Hauptsache vor,
das Obergericht habe die Beschwerdeantwort nicht zugestellt, was eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs und zufolge dessen formeller Natur ohne Weiteres die Aufhebung des
angefochtenen Entscheides zur Folge habe.

Auf der sich in den kantonalen Akten befindlichen Beschwerdeantwort (act. 6) findet sich
der Vermerk, dass diese am 27. Februar 2017 an die Beschwerdeführerin bzw. an
J.________ verschickt wurde. Ferner wurde der Versand auch so im
Geschäftsverwaltungssystem registriert. Weiterer Beleg für den bereits am 27. Februar
2017 erfolgten Versand ist, dass der Gegenpartei gemäss Mitteilungssatz im angefochtenen
Entscheid die weiteren Eingaben der Beschwerdeführerin bzw. von J.________ gemeinsam
mit diesem zuzustellen waren; wäre die Beschwerdeantwort ebenfalls erst mit dem
angefochtenen Entscheid zugestellt worden, hätte dies gleichermassen im Mitteilungssatz
Erwähnung gefunden.

Für das Bundesgericht besteht kein Anlass zu zweifeln, dass die Beschwerdeantwort der
Beschwerdeführerin bzw. J.________ am 27. Februar 2017 tatsächlich verschickt worden
ist. Vor dem Hintergrund der ganzen Vorgeschichte, dem Verhalten anlässlich der
Stockwerkeigentümerversammlungen, dem querulatorischen und auf alle erdenklichen
Verfahrensverzögerungen gerichteten Prozessieren (u.a. Veräusserung der
Stockwerkeinheit an die eigene Firma während des materiellen Prozesses, um diesem zu
entgehen; fehlende Teilnahme am Beweisverfahren, insbesondere der Parteibefragung und
der Besichtigung im materiellen Prozess; mehrfacher Schriftenwechsel und - wie schon im
materiellen Prozess - Kette von querulatorischen Begehren im Vollstreckungsverfahren)
ergibt sich in offenkundiger Art, dass sich die Beschwerdeführerin den Umstand, dass das
Obergericht die Beschwerdeantwort mit A-Post statt mit Einschreiben versandte, zunutze
gemacht hat zur Behauptung, diese nicht erhalten zu haben. Solches Gebaren verdient
keinen Rechtsschutz.

E. 3
Die Beschwerdeführerin bringt sodann vor, dass die weiteren Eingaben an das Obergericht
der Gegenpartei erst mit dem Entscheid zugestellt worden seien. Dies habe jene um die
Möglichkeit gebracht, hierzu Stellung zu nehmen, so dass sie wiederum zu diesen
potentiellen Stellungnahmen nicht habe replizieren können, was eine Rechtsverweigerung



bedeute und ihr rechtliches Gehör verletze.

Zufolge Abweisung der Beschwerde musste der Gegenpartei kein rechtliches Gehör zu den
weiteren Eingaben gewährt werden und es bedeutet auch keine Verletzung von
Verfahrensvorschriften oder des Anspruches auf einen fair trial, wenn das Obergericht von
einer vorgängigen Zustellung abgesehen hat; dies geht allein schon aus Art. 322 Abs. 1
ZPO hervor. Ohnehin wäre wenn schon einzig das rechtliche Gehör der Gegenpartei
verletzt, worauf sich die Beschwerdeführerin mangels eigener Beschwer nicht berufen
könnte ( Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG ). Ferner beinhaltet der Gehörsanspruch der
Beschwerdeführerin nicht, dass der Gegenpartei eine Eingabe nur deshalb zuzustellen
gewesen wäre, um ein potentielles Replikrecht zu generieren; der Gehörsanspruch kann
sich stets nur auf eine tatsächlich erfolgte Eingabe der Gegenseite beziehen.

E. 4
In der Ergänzungsschrift vom 26. Mai 2017 beruft sich die Beschwerdeführerin darauf, dass
das dem Vollstreckungsgesuch zugrunde liegende Urteil auf falschen Grundlagen beruhe
(falsche Pläne und Wertquotenberechnungen) und sich das Bundesgericht diesbezüglich
von den Ausführungen der Vorinstanzen habe täuschen lassen bzw. dass die damalige
Klage wegen fehlender Prozessvoraussetzungen nie hätte an Hand genommen werden
dürfen.

Im Vollstreckungsgesuch kann das materiell rechtskräftige Urteil nicht in Frage gestellt
werden, weshalb auf die neuerlichen materiellen Einwände der Beschwerdeführerin nicht
einzugehen ist. Aus diesem Grund gehen sodann die Rügen fehl, die Vorinstanz habe das
Rechtsgleichheitsgebot, das rechtliche Gehör und den Anspruch auf einen fair trial verletzt,
indem sie die betreffenden Einwände nicht im Einzelnen überprüft habe. Desgleichen
gingen die im betreffenden Kontext gestellten diversen Feststellungsbegehren an der Sache
vorbei, so dass auch diesbezüglich die Rüge der angeblichen Gehörsverletzung bzw.
Rechtsverweigerung unbegründet ist.

Dass schliesslich die Änderungen auch auf den Schuldbriefen nachzutragen sind, ergibt sich
aus dem Umstand, dass der Papierschuldbrief eine "fliegende Kopie des Pfandaktes" bzw.
eine "Reproduktion des Grundbucheintrages" darstellt ( BGE 140 III 36 E. 4 S. 39) und
folglich mit diesem übereinstimmen muss. Sodann bildet Art. 343 Abs. 2 ZPO eine
genügende Grundlage für die diesbezügliche Einbindung Dritter. Auch die in diesem
Sachzusammenhang erhobenen Rügen gehen mithin an der Sache vorbei.

E. 5
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde insgesamt offensichtlich unbegründet
ist, so dass im Verfahren nach Art. 109 Abs. 2 lit. a BGG zu entscheiden ist.

Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung
gegenstandslos.

E. 6
Die Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Ausserdem hat sie die Beschwerdegegner für die Stellungnahme zum Gesuch um
aufschiebende Wirkung zu entschädigen ( Art. 68 Abs. 2 BGG ).
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